
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2006/10/24 5Ob179/06v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.2006

Norm

GBG §74

AllgGAG §5 Abs1

LiegTeilG §3

LiegTeilG §4

LiegTeilG §5

Rechtssatz

Die lastenfreie Abschreibung iSd § 4 Abs 1 LiegTeilG kann immer nur einen (abzutrennenden) Teil eines Ganzen (des

Grundbuchskörpers) meinen. Auf die Abschreibung des nur aus einem Grundstück bestehenden Grundbuchskörpers

ist diese Bestimmung nicht anwendbar.
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